
Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 1

����������	�
������
�

������������
�����
��������������
�	�



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 2

Das Programm

Die Krise

Begriff 
Krisenursachen
Zeitpunkt der Feststellung

Die Sanierung (Planung)

Bestandsaufnahme
Strategische Überlegungen
Insolvenz - Antragspflicht
Fortführungsprognose
Permanente Kontrolle der Insolvenz-
Antragspflicht

Die Sanierung (Umsetzung)

Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit
Beseitigung der Überschuldung
Beseitigung der Antragspflicht
Sonstige Maßnahmen

Der Unternehmensverkauf  (als 
Sonderfall einer „Sanierung“)

Share Deal
Asset Deal



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 3

Die GmbH - Idee und Wirklichkeit -

Gedacht:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehört zur Gruppe der 
Kapitalgesellschaften. Als juristische Person ist die GmbH selbstständige 
Trägerin von Rechten und Pflichten: Sie kann Eigentum erwerben, Verträge 
abschließen und vor Gericht klagen und verklagt werden. Wie schon in der 
Bezeichnung zu erkennen, haftet die GmbH grundsätzlich nur mit ihrem 
Gesellschaftsvermögen, nicht jedoch mit dem Privatvermögen der 
Gesellschafter.

Die Wirklichkeit:
Es gibt keine (kaum eine) GmbH ohne Risiko für Management und 
Gesellschafter, vor allem nicht ohne Risikoübernahme aus einer 
Fremdfinanzierung.
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Erleichterte Gründung nach MoMiG [1]

§ 2 GmbHG

§ 2 Form des Gesellschaftsvertrags

(1) Der Gesellschaftsvertrag bedarf notarieller Form. Er ist von sämtlichen 
Gesellschaftern zu unterzeichnen.
(1a) Die Gesellschaft kann in einem vereinfachten Verfahren gegründet 
werden, wenn sie höchstens drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer 
hat. Für die Gründung im vereinfachten Verfahren ist das in der Anlage 
bestimmte Musterprotokoll zu verwenden. Darüber hinaus dürfen keine 
vom Gesetz abweichenden Bestimmungen getroffen werden. Das 
Musterprotokoll gilt zugleich als Gesellschafterliste. Im Übrigen finden auf 
das Musterprotokoll die Vorschriften dieses Gesetzes über den 
Gesellschaftsvertrag entsprechende Anwendung.
(2) Die Unterzeichnung durch Bevollmächtigte ist nur auf Grund einer 
notariell errichteten oder beglaubigten Vollmacht zulässig.
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Erleichterte Gründung nach MoMiG [2] -1-

 § 5a GmbHG

§ 5a Unternehmergesellschaft

(1) Eine Gesellschaft, die mit einem Stammkapital gegründet wird, das den 
Betrag des Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet, muss in der 
Firma abweichend von § 4 die Bezeichnung "Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)" oder "UG (haftungsbeschränkt)" führen.
(2) Abweichend von § 7 Abs. 2 darf die Anmeldung erst erfolgen, wenn das 
Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist. Sacheinlagen sind ausgeschlossen.



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 6

Erleichterte Gründung nach MoMiG [2] -2-

(noch § 5a -Unternehmergesellschaft)

(3) In der Bilanz des nach den §§ 242, 264 des Handelsgesetzbuchs 
aufzustellenden Jahresabschlusses ist eine gesetzliche Rücklage zu 
bilden, in die ein Viertel des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
geminderten Jahresüberschusses einzustellen ist. Die Rücklage darf nur 
verwandt werden 
1.
für Zwecke des § 57c;
2.
zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist;
3.
zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht 
durch einen Jahresüberschuss gedeckt ist.
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Antragspflicht § 15 a InsO -1-

§ 15 a InsO
(1) 
Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die 
Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das Gleiche gilt für 
die organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft 
ermächtigten Gesellschafter oder die Abwickler bei einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine 
natürliche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden 
Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.
(2) 
Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gilt Absatz 1 
sinngemäß, wenn die organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften sind, bei 
denen kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, oder sich die 
Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.
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Antragspflicht § 15 a InsO -2-

(noch) § 15 a InsO
(3) 
Im Fall der Führungslosigkeit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ist auch jeder Gesellschafter, im Fall der Führungslosigkeit einer 
Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft ist auch jedes Mitglied des 
Aufsichtsrats zur Stellung des Antrags verpflichtet, es sei denn, diese 
Person hat von der Zahlungsunfähigkeit und der Überschuldung oder der 
Führungslosigkeit keine Kenntnis.
(4)
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Absatz 2 
oder Absatz 3, einen Insolvenzantrag nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig stellt.
(5) 
Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 4 fahrlässig, ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
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Begriff der Krise

 

Die Krise (alt- und gelehrtes Griechisch ������ , krísis - heute ����� , krísi -
ursprünglich „die Meinung“, „Beurteilung“, „Entscheidung“, später mehr im 
Sinne von „die Zuspitzung“) bezeichnet eine problematische, mit einem 
Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. „Krise“ wird in den 
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen auf sehr unterschiedliche Weise 
thematisiert: in der Medizin und Psychologie, in der Wirtschaftswissenschaft
und Soziologie ( Soziologie als Krisenwissenschaft[1] oder als Wissenschaft 
selbst in der Krise[2]) wie auch in der Ökologie und Systemtheorie

(Wikipedia)
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Ursachen der Unternehmenskrise

 

Strategische Krise:
z.B. Verschlechterung der Marktposition, rückläufiges Kundeninteresse am 
Produktprogramm.
Derartige Risiken werden i. d. R. erst spät erkannt und in der Tendenz der 
allgemeinen Wirtschaftsentwicklung zugeschrieben.

Ergebniskrise:
Sie ist das erkennbare Ergebnis fehlender unternehmerischer Reaktionen 
auf eine vorgeschaltete strategische Krise. Die Konsequenzen sind operativ 
messbar anhand sich verschlechternder Bilanz- und Erfolgskennzahlen.

Liquiditätskrise:
Sie stellt die letzte und zugleich gefährlichste Stufe einer Unternehmenskrise 
dar. Das Ergreifen von Maßnahmen nach dem Eintreten dieses Stadiums 
erfolgt häufig zu spät und ohne den erforderlichen Erfolg. 
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Zeitpunkt der Feststellung

 
 
 
 
 
  

Jede Krise wird zu spät festgestellt oder geoffenbart.

Die Entscheidungsträger scheuen Offenheit gegenüber Mitarbeitern, 
Lieferanten, Kunden und vor allem den Banken.

Sie glauben, meist bis zuletzt, durch Verdrängung oder Ablehnung „fremder 
Hilfe“ durchzukommen.

Kosten für Beratung und Restrukturierung sind in der Krise selbst bei 
Geldmangel gut angelegt und unvermeidlich.

Wer die Krise nicht gesehen oder sogar verschuldet hat, ist im Regelfalle 
nicht allein geeignet und in der Lage, sie zu bewältigen.



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 12

Bestandsaufnahme [1]

 

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsverträge
Registeraktualität
Dauerschuldverhältnisse (Mieten, Leasing, Wartung)
Kreditverträge
Grundstücke und Belastungen
Betriebsrat
Kollektivvertragliches Arbeitsrecht
Individualvertragliches Arbeitsrecht



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 13

Bestandsaufnahme [2]

 

Buchführung und  Abschlüsse

Abschlüsse der letzten 3 Jahre
DATEV aktuell
Stand der Buchhaltung
Aktualität Debitoren
Aktualität Kreditoren
Kontenstände
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Bestandsaufnahme [3]

 

Persönliche Verhältnisse

Gesellschafter
Fraktionen
Geschäftsführer
Zweite Führungsebene
Belastbarkeit der handelnden Personen und Entscheidungsträger
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Strategische Überlegungen

MPower
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Antragspflicht § 15 a InsO -1-

§ 15 a InsO
(1) 
Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die 
Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes 
Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das Gleiche gilt für 
die organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft 
ermächtigten Gesellschafter oder die Abwickler bei einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine 
natürliche Person ist; dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden 
Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.
(2) 
Bei einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gilt Absatz 1 
sinngemäß, wenn die organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der 
Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter ihrerseits Gesellschaften sind, bei 
denen kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, oder sich die 
Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fortsetzt.
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Zahlungsunfähigkeit §§ 17,18 InsO

 

§ 17 Zahlungsunfähigkeit
(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.
(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die       
fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel 
anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

§ 18 Drohende Zahlungsunfähigkeit
(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist 
auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.
(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich 
nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt 
der Fälligkeit zu erfüllen.
(3) Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit der Antrag nicht von allen Mitgliedern des 
Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen 
Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die 
Antragsteller zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft 
berechtigt sind.
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Zahlungsunfähigkeit [BGH]

BGH Urteil vom 24.05.2005  IX ZR 123/04

1. Eine bloße Zahlungsstockung ist anzunehmen, wenn der Zeitraum nicht 
überschritten wird, den eine kreditwürdige Person benötigt, um sich die 
benötigten Mittel zu leihen. Dafür erscheinen drei Wochen erforderlich, 
aber auch ausreichend. 

2 Beträgt eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende 
Liquiditätslücke des Schuldners weniger als 10 % seiner fälligen
Gesamtverbindlichkeiten, ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit 
auszugehen, es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke
demnächst mehr als 10 % erreichen wird. 

3. Beträgt die Liquiditätslücke des Schuldners 10 % oder mehr, ist 
regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, sofern nicht 
ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast 
vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach 
den besonderen Umständen des Einzelfalls.
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Überschuldung § 19 InsO

 

§ 19 Überschuldung
(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung 
Eröffnungsgrund.
(2)Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die
Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen 
oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich 
entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner 
der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den 
Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.
(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden 
Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.



Quelle: Hüttemann Nickel & Hoepner Rechtsanwälte Dr. Manfred Hüttemann | Mai 2009 | Folie 20

§ 39 InsO [1]

§ 39 Nachrangige Insolvenzgläubiger

(1)  Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insolvenzgläubiger werden in 
folgender Rangfolge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, 
berichtigt: 
....
5. nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderungen auf Rückgewähr eines 
Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem 
solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.

(2)  Forderungen, für die zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im 
Insolvenzverfahren vereinbart worden ist, werden im Zweifel nach den in 
Absatz 1 bezeichneten Forderungen berichtigt.

(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger Insolvenzgläubiger und die 
Kosten, die diesen Gläubigern durch ihre Teilnahme am Verfahren entstehen, 
haben den gleichen Rang wie die Forderungen dieser Gläubiger.
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§ 39 InsO [2]

(4) Absatz 1 Nr. 5 gilt für Gesellschaften, die weder eine natürliche Person 
noch eine Gesellschaft als persönlich haftenden Gesellschafter haben, bei 
der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist. 
Erwirbt ein Gläubiger bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit 
der Gesellschaft oder bei Überschuldung Anteile zum Zweck ihrer 
Sanierung, führt dies bis zur nachhaltigen Sanierung nicht zur Anwendung 
von Absatz 1 Nr. 5 auf seine Forderungen aus bestehenden oder neu 
gewährten Darlehen oder auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die 
einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
(5) Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht geschäftsführenden Gesellschafter 
einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 4 Satz 1, der mit 10 Prozent oder 
weniger am Haftkapital beteiligt ist.
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Fortführungsprognose

In der Fortführungsprognose ist zu beurteilen, ob das 
Unternehmenskonzept geeignet ist, das finanzielle Gleichgewicht des 
Unternehmens im Prognosezeitraum zu sichern. Dies ist anzunehmen, 
wenn das Unternehmen unter Berücksichtigung der gegebenen 
finanziellen Rahmenbedingungen und unter Einbeziehung möglicher 
Sanierungsmaßnahmen in der Lage ist, seinen finanziellen 
Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Die Fortführungsprognose 
ist eine Zahlungsfähigkeitsprognose und erfordert einen Finanzplan.
Als Prognosezeitraum ist ein Zeitraum von mindestens einem Jahr 
vorzusehen. Grundlage ist zunächst regelmäßig ein Zahlungsplan für 
einen Zeitraum von drei Monaten. Ergibt sich hieraus keine 
Zahlungsunfähigkeit, kann in einem ersten Schritt von einer 
Fortführungsfähigkeit ausgegangen werden. Für die 
Überschuldungsanalyse ist dieses Verfahren solange eine rechnerische 
Überschuldung vorliegt über den gesamten Prognosezeitraum zu 
wiederholen (revolvierende Planung). Dabei ist jeweils zu prüfen, ob die 
Überschuldung durch den Überschuss der Einzahlungen über die 
Auszahlungen ausgeglichen werden kann. Ergibt sich zusätzlich zu der 
vorhandenen Überschuldung nach Buchwerten bereits aus dem 
Finanzplan, dass eine Zahlungsunfähigkeit eintritt, ist die 
Fortführungsprognose in jedem Fall negativ.
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Bilanzielle und insolvenzrechliche Überschuldung

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -850.980,38 €
./. Buchwert AV -136.000,00 €
+ Verkehrswert AV 225.000,00 €
Zwischensumme -761.980,38 €
+ Gesellschafterforderungen (Anteil >10%) 250.000,00 €
Zwischensumme -511.980,38 €
+ Verzicht Banken 100.000,00 €
+ Rangrücktritt Banken 150.000,00 €
Zwischensumme -261.980,38 €
+ Beitrag Mitarbeiter (Lohnverzicht, Mehrarbeit etc.) 100.000,00 €
Zwischensumme -161.980,38 €
Rangrücktritt Lieferanten (Kein Verzicht, MwSt!) 100.000,00 €
Zwischensumme -61.980,38 €
Einlage Gesellschafter (freie Rücklage) 100.000,00 €
Ergebnis 38.019,62 €
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Muster Liquiditätsplan
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Permanente Überwachung der Antragspflicht

 

Wegen der stets fortbestehenden Gefahr antragspflichtig zu werden ist eine 
permanente Überwachung der Beurteilung von

• Liquidität
• Überschuldung
• Gesicherte Fortführung

notwendig.

Auf Grund der immer laufenden Dreiwochenfrist müssen die Updates im 
Regelfalle alle zwei Wochen vorgenommen werden.
Wegen der Gefahr von Fehlern und der darauf beruhenden Gefahr strafbar 
zu werden, ist dem Geschäftsführer eine Auslagerung dieser Aufgaben auf 
externe Berater (Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) 
zu empfehlen.
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Maßnahmen gegen Zahlungsunfähigkeit - sofort -

 

Sofortmaßnahmen gegen Zahlungsunfähigkeit
Bareinlage 
Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern 
Unverzügliches Eintreiben von Forderungen  
Abbau von Vorräten durch Sonderangebote 
Verkauf und anschließendes "Zurück-Leasen" von Objekten (Sale-and
Lease Back) 
Beteiligungskapital besorgen 
Einschalten von Inkasso-Firmen
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Maßnahmen gegen Zahlungsunfähigkeit – mittel – lang -

Schritte zur Liquiditätsverbesserung

Stundungen bzw. Ratenzahlungen mit Kreditinstituten und Lieferanten
Kreditumfänge erhöhen. Teure Kontokorrentkredite in langfristige Darlehen 
Prüfen, ob öffentliche Förderprogramme in Frage kommen.      

Längerfristige Maßnahmen

Aufbau eines effizienten Mahnwesens 
Freiwillige Leistungen einschränken und (unnötige) Kosten eliminieren 
Leistungsbezogenes Vergütungssystem einführen 
Arbeitsabläufe/Produktionsverfahren optimieren 
Straffung der Organisation/Verwaltung
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Sonstige Maßnahmen

MPower
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Maßnahmen gegen Überschuldung

 

Stille Reserven heben
Forderungsverzichte einholen
Rangrücktritte einholen
Einbringung ohnehin „betriebsnotwendiger“ Gegenstände
Patronatserklärung (auch limitierte)
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Beseitigung der Antragspflicht

 

Zusätzlich zu den Maßnahmen Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit 
und/oder Überschuldung bieten sich an:

•Verschmelzung mit nicht insolvenzreifen Drittgesellschaften
•Verschmelzung mit nicht insolvenzreifen Schwestergesellschaften
•Verschmelzung mit Besitzgesellschaft 
•Formwechsel in nicht antragspflichtige Personengesellschaft

Wegen der Einzelheiten wird auf die Möglichkeiten des 
Umwandlungsgesetzes verwiesen
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Umwandlung [§ 1 UmwG]

§ 1 Arten der Umwandlung, gesetzliche Beschränkungen

(1) Rechtsträger mit Sitz im Inland können umgewandelt werden 
1.
durch Verschmelzung;
2.
durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung);
3.
durch Vermögensübertragung;
4.
durch Formwechsel.

(2) Eine Umwandlung im Sinne des Absatzes 1 ist außer in den in diesem
Gesetz geregelten Fällen nur möglich, wenn sie durch ein anderes
Bundesgesetz oder ein Landesgesetz ausdrücklich vorgesehen ist.
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Verschmelzung [§ 2 UmwG]

§ 2 Arten der Verschmelzung

Rechtsträger können unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen
werden 
1.
im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens eines
Rechtsträgers oder mehrerer Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) als Ganzes
auf einen anderen bestehenden Rechtsträger (übernehmender Rechtsträger) oder
2.
im Wege der Neugründung durch Übertragung der Vermögen zweier oder mehrerer
Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) jeweils als Ganzes auf einen neuen, von
ihnen dadurch gegründeten Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen oder
Mitgliedschaften des übernehmenden oder neuen Rechtsträgers an die
Anteilsinhaber (Gesellschafter, Partner, Aktionäre oder Mitglieder) der
übertragenden Rechtsträger.
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§ 3 Verschmelzungsfähige Rechtsträger

(1) An Verschmelzungen können als übertragende, übernehmende oder neue
Rechtsträger beteiligt sein: 
1.
Personenhandelsgesellschaften (offene Handelsgesellschaften,
Kommanditgesellschaften) und Partnerschaftsgesellschaften;
2.
Kapitalgesellschaften (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien);
3.
eingetragene Genossenschaften;
4.
eingetragene Vereine (§ 21 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
5.
genossenschaftliche Prüfungsverbände;
6.
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.
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(2) An einer Verschmelzung können ferner beteiligt sein: 
1.
wirtschaftliche Vereine (§ 22 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), soweit sie
übertragender Rechtsträger sind;
2.
natürliche Personen, die als Alleingesellschafter einer Kapitalgesellschaft deren
Vermögen übernehmen.

(3) 
An der Verschmelzung können als übertragende Rechtsträger auch aufgelöste
Rechtsträger beteiligt sein, wenn die Fortsetzung dieser Rechtsträger
beschlossen werden könnte

(4) 
Die Verschmelzung kann sowohl unter gleichzeitiger Beteiligung von Rechtsträgern 
derselben Rechtsform als auch von Rechtsträgern unterschiedlicher Rechtsform 
erfolgen, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
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Unternehmensverkauf [Asset Deal]

Kaufvertrag
zwischen der Firma ____ GmbH,

- nachfolgend Verkäuferin genannt -
und
Firma ____ GmbH,

- nachfolgend Käuferin genannt –

Präambel

(1) Die Verkäuferin betreibt unter der Firma ____ ein Handelsgeschäft 
(nachfolgend Unternehmen genannt), dessen wesentlicher Gegenstand 
____ ist. Die Verkäuferin hat ihren Sitz in ____ und ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts ____ unter HRB ____ eingetragen. 

(2) Die Verkäuferin beabsichtigt, das Unternehmen durch die Übertragung 
des gesamten Betriebsvermögens, aller Vertragsverhältnisse und 
Unternehmensverbindlichkeiten zu verkaufen und zu übertragen. Die 
Käuferin beabsichtigt, das Unternehmen auf diesem Wege zu 
übernehmen. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:
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Unternehmensverkauf [Share Deal]

Präambel
Die Verkäuferin ist die alleinige Gesellschafterin der ____-GmbH 
(Gesellschaft) mit Sitz in ____. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und ist im Handelsregister des Amtsgerichts ____
unter HRB ____ eingetragen und betreibt ein Handelsgeschäft, dessen
wesentlicher Gegenstand ____ ist. Das Stammkapital der Gesellschaft
beträgt ____ EUR und ist vollständig eingezahlt. Die Verkäuferin hält
folgende Geschäftsanteile:

1. Geschäftsanteil im Nennwert von ____ EUR
2. Geschäftsanteil im Nennwert von ____ EUR

Die Verkäuferin möchte sämtliche Geschäftsanteile der C-GmbH (Anteile)
veräußern.
Die Käuferin möchte diese erwerben.
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:


